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1 9 dieſen Fall eine Eintragung in das Ge

Kurie vorgeſehen iſt.

heimbuch el biſhöflchen

raz

Prof. Dr J. Haring.

V. Erziehungspflichten katholiſcher Eltern.) Folgende zwei paſto⸗

relle Fälle wurden dieſer Zeitſchrift zur Löſung vorgetragen:

1. Ein Witwer hat vor zwei Jahren eine Perſon geheiratet, die

proteſtantiſch war, aber vor der Heirat katholiſch wurde. Sie beſitzt zwei

uneheliche Kinder, von denen das eine 1916, das andere 1918 geboren

iſt; einige Wochen nach der Geburt hat ſie dieſelben proteſtantiſchen

Eltern zur Erziehung übergeben, die dieſelben gerne adoptieren möchten.

Bei ihrem Uebertritt zur katholiſchen Kirche hat man ihr geſagt, daß

ſie ſorgen müſſe, daß die Kinder katholiſch würden. Da dies nur möglich

iſt dadurch, daß ſie den Pflegeeltern die Kinder nimmt, zögert ſie;

denn ſie meint, die Kinder den Leuten nur dann wegnehmen zu können,

wenn ſie dieſelben in ihren Haushalt aufnimmt. Das iſt aber nicht mög⸗

lich, wenigſtens vorläufig; denn ihr Mann iſt gewöhnlicher Arbeiler,

verdient wenig und hat für vier Mädchen, die noch ſchulpflichtig ſind,

zu ſorgen. Außerdem ſind noch zwei Jungen von acht und ſiebzehn Jahren

bei Verwandten untergebracht. Der ältere will von der Stiefmutter

nichts wiſſen, obwohl dieſe ganz gut und ſehr fleißig iſt, allerdings auch

auf Ordnung ſieht, was bei der erſten Mutter nicht der Fall war. Unter

den'augenblicklichen Verhältniſſen glauben die Leute die oben erwähnten

zwei Kinder nicht zu ſich nehmen zu können; ſie aber den jetzigen pro⸗

teſtantiſchen Pflegeeltern wegzunehmen und an katholiſche Eltern zu

vergeben, kommt der Frau viel zu hart und grauſam vor; auch zu un⸗

dankbar, zumal ſie ihnen vor zwei Jahren in etwa verſprochen hat,

ihnen die Kinder zu belaſſen. — Nun geht die Frau beichten und ſagt

aufrichtig, wie die Dinge liegen. Da erklärt ihr der Beichtvater, er könne

ſie nicht losſprechen, bis die Kinder in katholiſchen Fämilien wären.

Ein anderer Beichtvater aber ſpricht ſie los unter der Bedingung, daß

ſie ſorge, daß die Sache bald ins Reine komme. Ein dritter formuliert

die Bedingung ſo, daß ſie die Kinder ins Haus nehmen möge, ſobald die

Verhältniſſe es erlauben. Wer hat es richtig gemacht?

2. Ein katholiſcher Pole hat vor 15 bis 20 Jahren eine Proteſtantin

(in der katholiſchen Kirche?) geheiratet. Fünſ Kinder ſind mit Einwilli⸗

gung des Vaters proteſtantiſch getauft, da die Leute in der Diaſpora

wohnten und weit von der katholiſchen Schule und Kirche entfernt waren.

Seitdem er in einem katholiſchen Orte wohnt, geht er regelmäßig zur

Kirche. Um zu den Sakramenten gehen zu können, verlangt der Prieſter

natürlich, daß die Kinder katholiſch werden. Damit iſt aber die Frau

nicht einverſtanden, weil drei Kinder ſchulpflichtig ſind und die Um⸗

ſchulung viele Unannehmlichkeiten mit ſich bringen würde. Ein Junge

von 15 Jahren weigert ſich ebenfalls. Indes will die Frau wohl das

Kind, das zu erwarten iſt, katholiſch werden laſſen, wenn der Mann

dadurch wieder mit der Kirche ausgeſöhnt werden kann. Was nun? —wo für dieſen Fall eine Eintragung I das Ge
Kurie vorgeſehen iſt heimbuch der biſ chöflichen
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Erziehungspflichten katholiſcher Eltern.) Folgende 3weire Fälle wurden dieſer Zeitſchrift zur Löſung vorgetragen:
Ein Witwer hat bor 3wei Jahren eine Perſon geheiratet, die

proteſtantiſch war, aher vor der Heirat katholiſch wurde Sie beſitzt 3weiuneheliche Kinder, von denen das eine 1916, das andere 1918 geboreniſt; einige 0  en nach der Geburt hat ſie dieſelben proteſtantiſchenEltern 3ur Erziehung übergeben, die ieſelben adoptieren möchtenBei ihrem Uehertritt zur katholiſchen 11 hat man ihr geſagt, daßſie ſorgen müſſe, daß die Hinder katholiſe würden. Da dies NUr möglichiſt dadurch, daß ſie den Pflegeeltern die Kinder nimmt, zögert ſie;denn ſie meint, die Kinder den Leuten nur dann wegnehmen können,
wenn ſie dieſelben un ihren Au

＋ aufnimmt. Das iſt aber nicht mög⸗lich, wenigſtens vorläufig; denn ihr Mann iſt gewöhnlicher Arbeiler,verdient wenig und hat für vier Mädchen, die noch ſchulpflichtig ſind,
3u ſorgen Außerdem ſind noch 3wei Jungen von acht und ſiebzehn Jahrenbei Verwandten untergebracht. Der ältere Di. von der Stiefmutterni wiſſen, obwohl eſe gan  2  0 gut und ſehr leißig iſt, allerdings auchauf Ordnung ſieht, was bei der erſten Utter nicht der 75  all war nter
denaugenblicklichen Verhältniſſen glauben die Leute die oben erwähntenzwei Kinder nicht 3 ſich nehmen können; ſie aher den jetzigen proteſtantiſchen Pflegeeltern wegzunehmen und atholiſche Eltern
vergeben, Imm der rau viel 3u hart und rauſam vor; auch udankbar, zuma ſie ihnen vor 3wei Jahren In etwa verſprochen hat,ihnen die Hinder Elaſſen. Nun geht die Frau beichten und ſagtaufrichtig, wie die inge liegen Da erklärt ihr der Beichtvater, 45 könne
ſie nicht losſprechen, his die Kinder MN katholiſchen milien wären
Ein anderer Beichtvater aber ſpricht ſie Ios unter der Bedingung, daßſie orge, daß die Sache bald ins Reine komme. Ein ritter formuliertdie Bedingung ſo, daß ſie die Kinder ins Haus nehmen möge, ſobald die
Verhältniſſe Es erlauben. Wer hat richtig gemacht?

Ein katholiſcher Pole hat bvor 15 bis 20 ꝗ

ahren eine Proteſtantin(in der katholiſchen Kirche?) geheiratet. Fünf Hinder ind mit Einwilli—
gung des Vaters proteſtantiſch getauft, da die Eute Iun der Diaſporawohnten Ind weit von der katholiſchen Ule und entfernSeitdem ELr In einem katholiſchen rte wohnt, geht e regelmäßig zur1 Um 3 den Sakramenten gehen können, erlang der Prieſternatürlich, daß die Kinder katholiſch werden. Damit iſt aher die Fraunicht einverſtanden, weil drei Hinder ſchulpflichtig ſind und die Um
chulung viele Unannehmlichkeiten mit ſich bringen würde. Ein Jungevon 15 Jahren weigert ſich ebenfalls. Udes will die rau bH das
Kind, das Twarten iſt, arholi werden laſſen, der ann
dadurch wieder mit der 357 ausgeſöhnt werden kann. Was nun?



Schon durch das natürliche ittengeſetz ſind die Eltern
Gewiſſen ſtreng verpflichtet ihren Kindern veligiöſe Erziehung
gedeihen laſſen Erſtreckt ſich 10 die natürliche Erziehungspflicht der
Eltern nicht bloß auf die Körperpflege des Kindes ſondern eit mehr
auf deſſen wahre Seelenbildung Wahre Seelenbildung iſt aber Anmog⸗
lich ohne Erziehung der wahren eligion alſo was die Hinder⸗
erziehung der wahren eligion behindert iſt das natürliche
Sittengeſetz. Es kann daher nie Erlau ſein; CS kann darin keine menſch
liche Gewalt, auch der Papſt nicht, dispenſieren. Für uns Katholiken
kann hierüber nicht der geringſte Zweifel eſtehen. aQher können wir
Katholiken auch iin die ſogenannte religionsloſe oder C  *  E Ule
gutheißen Nur wenn u anderer Weiſe genügen geſorgt wird für die
religiöſe Erziehung der Schulkinder, önnten derartige Schulen Qus
igen Gründen geduldet werden e Ieſe rage habe ich früher

dieſer Zeitſchrift ausführlicher gehandelt (Jahrg 1924 115 ff.)
Wiederholt mo ich aber darauf auſmerkſam machen, daß weder
den Eltern noch dem Pfarrer, noch dem Beichtvater zuſteht arüber

Urteilen, bb katholiſche Hinder Qus wichtigen Gründen akatholiſche
Schulen beſuchen dürfen daß doch der CAII 1374 des kirch
en Geſetzbuches Ibera Un  1 beobachtet würde! „Pueri Gathollei
Gbolas ACathoheas neutras mixtas guAe Ctlam acatholeis patent
e frequenten Solius autem Or dinarii 1061 St decernere a0
oOormalmm instruétionum 18 Apostolicae, quibus adjunctis
t quibus adhibitis Cautelis Ut periculum PerVersionis Vitetur tolerari
possit Ut e Cholae Celebrentur Wenn die Biſchöfe nach ſorgfältiger
Prüfung der Tts und Perſonenverhältniſſe für ihre iözeſen Inſtruk⸗—
tibnen erließen Betreff de  8 Beſuches akatholiſcher und imultan⸗
ſchulen, würde das von größtem en ſein Die einzelnen Seelſorgs
rieſter wüßten ſie ſich 3 halten hätten mne einheit⸗
liche Schulpraxis würde eingeführt Das Gewiſſen der Eltern und Er
ziehungsberechtigten würde geſchärft der einzelne Seelſorgsprieſter
könnte bei den häufig vorkommenden Schwierigkeiten ſich E auf den
biſchöflichen LILd berufen Mir ſcheint, daß gegenwärtigdie Schul⸗
frage Ene der wichtigſten und brennendſten iſt für unſere atholiſche
Kirche, beſonders Deutſchland. Mir ſchein auch, daß von manchen
Katholiken dieſe Frage nicht hinreichend gewürdigt wird, onſt würden
ſie E8 nicht ruhig hinnehmen, daß der Q Recht ſowohl auf die
Ule, wie der Ule ſich anmaßt. In Deutſchland bbt: wild der
am das 8  (.  N  ind und Ein allgemeine Reichsſchulgeſetz iſt noch nicht
zuſtande gekommen Vielleicht iſt dieſe Verzögerung gut oder doch enig⸗
en das geringere Denn bei der etzigen Geſinnung eiter Kreiſe
würde wahrſcheinlich dieſes Reichsſchulgeſetz ebenſo ungünſtig ausfallen,
wie das 15 Uli 1921 erlaſſene Reichsgeſetz üher die religiöſe Hinder
erziehung Und enno chreibt Enn hervorragender Katholik über dieſes
etztere Geſetz „Die jetzt erfolgte Regelung Ahr weiteſtem Maße
die Gewiſſensfreiheit Hierin ieg die ungeheure Errungenſchaf der



neuen Regelung.“ Das b Geiviſendreiheit hat zwar en gutenang, wird aher oft greulich mißbraucht in dem Sinne von ſtrafbarerWillkür Wenn Eern ſchlechter Kommuniſt, der Glauben und Sitten
völlig Schiffbruch gelitten hat, nun ſeine uinder religionslos erzieht,beruft er ſich auf die Gewiſſensfreiheit; aber fürwahr, das iſt docheine Gewiſſensfreiheit, die jeder 0  U auf das entſchiedenſte ab
lehnen muß Wahre Gewiſſensfreiheit iſt einzig und allein die von keiner
menſchlichen angetaſtete Freiheit 3u handeln gemãa der wahren—

Womei Wageheng⸗ 90 Wort „Gedbiſenstreihei⸗ Her zts ehten teit

Klang, wird aber oft greulich mißbraucht in dem Sinne von ſtrafbarer

Willkür. Wenn ein ſchlechter Kommuniſt, der am Glauben und Sitten

völlig Schiffbruch gelitten hat, nun ſeine Kinder religionslos erzieht,

ſo beruft er ſich auf die Gewiſſensfreiheit; aber fürwahr, das iſt doch

eine Gewiſſensfreiheit, die jeder Katholik auf das entſchiedenſte ab⸗

lehnen muß. Wahre Gewiſſensfreiheit iſt einzig und allein die von keiner

menſchlichen Macht angetaſtete Freiheit zu handeln gemäß der wahren

Sittennorm, nämlich gemäß dem erkannten ewigen Geſetze

Gottes. Jeder Menſ

ch, Papſt ſowohl wie Fürſt, wie Proletarier, iſt

gebunden an dieſe Sittennorm, und wenn er ſich davon loslöſt, ſo kann

er ſich keineswegs auf ſeine hochgeprieſene Gewiſſensfreiheit berufen,

er iſt einfach ein Rebell gegen Gott, dem es genau ſ

o gehen wird wie

dem rebelliſchen Luzifer, der ſich Gott nicht unterordnen wollte. Die

Eltern können auch nicht, geſtützt auf ihre ſogenannte Gewiſſensfreiheit,

ſagen: Wir laſſen unſere Kinder erziehen, wie es uns gut dünkt. Da

laſſen wir uns von niemanden dreinreden. — Das hieße doch die Kinder

der Willkür der Eltern preisgeben Die Kinder haben ein ſtriktes Recht

auf eine gute Erziehung, d. h. auf allſeitige Wohlfahrt des Körpers

und der Seele. Wer dieſes Recht verletzt, iſt ein ſchändlicher Frevler,

den des Heilandes ſtrenge Strafe ſicher treffen wird: „Wer eines von

den Kleinen, die an mich glauben, ärgert, dem gebührt es, daß ein Mühl⸗

ſtein an ſeinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres verſenkt

werde“ („Matth 18, 6). Eine ſolche Rechtsverletzung iſt um ſo ſündhafter/

je weniger ſich die Kinder wegen ihrer Schwäche dagegen ſchützen können.

Das unverdorbene Kindesherz verlangt naturgemäß nach Gott und

Gottesverehrung; iſt es doch eine „anima naturaliter christiana“ Die

Eltern und Erziehungsberechtigten begehen daher einen ſchweren Frevel,

wenn ſie die Kinder völlig religionslos erziehen. Und um ſichfeines ſo

ſchweren Frevels nicht ſchuldig zu machen, erziehen oft ſogar ſolche

Eltern ihre Kinder noch religibs, die ſelbſt alle Religion preisgegeben

haben. Morgen⸗ und Abend

gebet wird noch von den Kindern gefordert,

auch wenn die Eltern ſelbſt nicht mehr beten. Trotz alledem verlangen

viele Sozialiſten und andere, geſtützt auf die ſogenannte Gewiſſens⸗

freiheit, religionsloſe Schule und Erziehung. Das iſt — ich kann es nicht

laut genug ſagen — ein frevelhafter Schwindel oder doch wenigſtens

eine ſchlimme Geiſtesblindheit. Wie groß übrigens die Geiſtesverwirrung

iſt, ſelbſt bei ſonſt rechtſchaffenen Menſchen, dafür noch ein kraſſes Bei⸗

ſpiel: Das oben angeführte Reichsgeſetz über die religiöſe Kindererziehung

beſtimmt in § 4: „Verträge über die religiöſe Erziehung eines Kindes

ſind ohne bürgerliche Wirkung.“ Damit wird augenſcheinlich die kirchen⸗

rechtliche Beſtimmung getroffen, der entſprechend bei Miſchehen ſich

beide Eltern verpflichten müſſen, alle Kinder in der katholiſchen Religion

zu erziehen (Cod. jur. can., c. 1061, § 1, n. 2). Die kirchliche Behörde

erteilt niemals die Erlaubnis zu einer Miſchehe, wenn dieſe Verpflichtung

von Beiden Ehegatten nicht vorher eingegangen wird. Nun höre man,

—Sittennorm, nämlich gema dem erkannten ewigen GeſetzeEeS 260  eder Menſch, ſowohl wie Fürſt, wie Proletarier, iſtgebunden dieſe Sittennorm, und wenn 237 ſich davon loslöſt, ſo kann
e- ſich keineswegs auf ſeine hochgeprieſene Gewiſſensfreiheit berufen,
CEU iſt einfach ein Rebell Gott, dem CE5 —32. gehen wird wiedem rebelliſchen Luzifer, der ſich Ott nicht Unterordnen wollte Die
Eltern können auch nicht, geſtützt auf ihre ſogenannte Gewiſſensfreiheit,agen Wir aſſen Unſere Hinder erziehen, wie C5 gut Uun. Dalaſſen wir Uuns von memanden dreinreden. Das eße doch die Hinder
der Willkür der Eltern preisgeben Die Kinder Aben ein ſtriktes Rechtauf eine gute Erziehung, d. h auf allſeitige Wohlfahrt des Körpersund der Cele Wer dieſes Recht verletzt, iſt ein ſchändlicher Frevler,den des Heilandes ſtrenge Strafe icher treffen wird „Wer eines vonden Kleinen, die mich glauben, ärgert, dem gebührt Es, daß enn Mühl⸗en ſeinen Hals gehängt und EL In die eſe des Meeres erſenktwerde“ („Matth 18, ne Rechtsverletzung iſt Am ſo ſündhafter,12 weniger ſich die Kinder ihrer Schwäche dagegen ſchützen können.
Das Uunverdorbene Kindesherz verlangt naturgemäß nach btt und
Gottesverehrung; iſt doch eine aunima naturaliter Christiana“. Die
Eltern und Erziehungsberechtigten begehen Qher einen ſchweren Frevel,
Eenn ſie die Kinder völlig religionslos erziehen Und ſi

enne ſochweren Frevels nicht chuldig machen, erziehen oft ogarEltern ihre Kinder noch religiös, die ſe alle eligion preisgegebenaben orgen⸗ und Abendgebe wird noch von den Hindern gefordert,auch Eenn die Eltern ſe nicht mehr Cten Trotz ledem verlangenviele Sozialiſten und andere, geſtützt auf die ſogenannte Gewiſſens⸗freiheit religionsloſe Ule und Erziehung. Das iſt ich kann ES nichtQAut genug agen ein frevelhafter Schwindel oder doch wenigſtenseine chlimme Geiſtesblindheit. Wie groß übrigens die Geiſtesverwirrungiſt, ſelbſt bei onſt rechtſchaffenen Menſchen, Afur noch Ern kraſſes Beipiel Das oben angeführte Reichsgeſetz über die eligiöſe Kindererziehungbeſtimmt In „Verträge ber di religiöſe Erziehung eines Hindes
ſind ohne bürgerliche Wirkung.“ QAmt wird augenſcheinlich die kirchen⸗echtliche Beſtimmung getroffen, der entſprechend bei Miſchehen ſichClde Eltern ver  en müſſen, alle Kinder N der katholiſchen eligionerziehen (Cod jur CAn., 1061, 4., 2) Die kirchliche BehördeTteilt niemals die Erlaubnis 3 einer Miſchehe, enn eſe Verpflichtung
von beiden Ehegatten nicht vorher eingegangen wird. Nun höre man,



74
was ern katholiſcher Juriſt darüber chreibt in einer Broſchüre, die eLr
In einem katholiſchen Verlag über dieſes Reichsgeſetz veröffentlicht hat
7 iſt vom Standpunkte der heute ſtaatli anerkannten, unbeſchränkten
Gewiſſensfreiheit Unſtatthaft, eine Verpflichtung einzugehen, die mit
der ſpäteren religiöſen Ueberzeugung mn Widerſpruch ſtehen kann Bei
Miſchehen ergibt ſich die „Unſittlichkeit' von Verträgen noch Qus folgendem:
ede Miſchehe bringt notwendig den Nachteil mit daß ein In
eil hinſichtlich der religiöſen Erziehung auf eine E verzichten muß
und ſeine Pflicht nicht ausüben kann. Sowohl die katholiſche, wie die
evangeliſche Konfeſſion hat einen Uſpru auf Zuerteilung der Hinder
Für jeden Elternteil bildet die eligiöſe Erziehung eine kirchliche echts⸗
pflicht Der Vũ  nhalt eines Vertrages, wodurch der eine egatte die
Kindererziehung IN remder onfeſſion geſtattet, bildet für dieſen jedes⸗
mal die bewußte Verletzung einer kirchlichen Re  35 Hierin ieg
die Unſittlichkeit und der iderſinn.“ Alſo gemã dieſen Aus
führungen befiehlt die atholiſche eine Unſittlichkeit und einen
iderſinn, enn ſie vor Eingehen einer Miſchehe das ausdrückliche,
zuweilen ogar eidliche Verſprechen beider Ehegatten ordert, daß alle

erwartenden Hinder In der katholiſchen eligion Erzogen werder
müſſen!lI! meine, Een katholiſcher Juriſt ſollte doch eine derartige
Verſtiegenheit In einer ammlung von katholiſchen Flugſchriften nicht
veröffentlichen. Er ſtellt ſich dadurch n retten egenſa 3 ſeiner
11 und eiſtet Vorſchub den zahlloſen Wortbrüchen, die von Miſch
eheleuten zUum großen Schaden der katholiſchen eligibn immer wieder
geſchehen Warum denn N C Welt ſoll ein Akatholik, der ein katho⸗
liſches Mä dchen heiraten will, einen Unſittlichen und widerſinnigen
Vertrag eingehen, enn v die atholiſche Erziehung der erwartenden
Hinder verſpricht? Nach ſeiner und ſeiner Konfeſſion ausdrücklichen
Anſicht macht 10 der Glaube allein elig, und CL kann doch nicht leugnen,
daß auch die Katholiken den Glauben den Herrn We

ſum beſitzen.
Auch muß EL doch Ugeben, daß ein Katholik das ittengeſetz wenigſtens
ebenſogut beobachten kann, wie ein Proteſtant Alſo iſt doch da Seelen⸗
heil ſeiner katholi Erzogenen Kinder durchaus nicht gefährdet. Und
trotz lledem ſoll nach dieſem Juriſten ein proteſtantiſcher Ehekandida
einen Unſittlichen und widerſinnigen Vertrag eingehen, wenn 241 vor
der Ehe die katholiſche Kindererziehung verſpri Auf E. Irrwege
verſteigt ſich doch der Rechtspoſitivismus! —  *2 den katholiſchen Teil
der Miſchehe ieg die Sache ganz anders Für ihn gibt E6 nUuUr eine allein—
ſeligmachende Kirche, nämlich die atholiſche Wer außerhalb dieſer Kirche
lebt, deſſen Seelenheil iſt JUum mindeſten ſehr gefährdet, ſchon aus dem
Grunde, weil EL die vielen wirkungsvollen Heilsmittel des Katholizismus
entbehren muß Wenn daher Eein Katholik ſeine Kinder außer der katho⸗
liſchen 1  6 erziehen läßt, ſo gefährdet CEU In ſtrafbarer Weiſe ſeiner
Kinder Seelenheil. Er ündigt ebenſowohl Gott, wie die
＋

, wie ſeine Kinder Und doch wird EL faſt dazu gezwungen
von dem bürgerlichen Geſetz, wenn der akatholiſche Ehemann ſein vor



der Ehe eierli gegeb enes Verſprechen br icht Wie unendlich traurig
iſt die Statiſtik der Qus Miſchehen hervorgegangenen und für den Katho⸗
lizismus verlorenen Kinder! Da kann man El begreifen, m die
Katholikenfeinde keinen bindenden Vertrag über die Kindererziehung
wollen, aher auch die großentei katholiſchen, ſüddeutſchen Ab
geordneten den geſtimmt Aben und die Vertragsfreiheit
wollten

Doch genug über die Pflicht der katholiſchen Kindererziehung! In
dieſem Punkte kann unſere heilige —⁵ keine Konzeſſionen machen.
Da müſſen alle Katholiken und Efonder auch alle Seelſorgsprieſter
die unerſchütterlichen Prinzipien Im praktiſchen en gewiſſenhaft Aus⸗
führen Freilich dieſe Ausführung oft auf erhebliche wierig⸗
eiten, wie die obigen zwei Moralfälle eweiſen.

Im erſten müſſen die zwei unehelichen Kinder unbedingt
atholi Erzogen werden, n iſt die Mutter der Abſolution unwürdig.
Die Frau könnte den proteſtantiſchen Pflegeeltern etwa agen bin
QAus iefſter Ueberzeugung katholi geworden; ich ante Ott Qalle Tage
meines Lebens, daß ich den Weg 3ur wahren Kirche gefunden habe,
in der ich ein ſo koſtbares Seelenglück genieße. Dieſes nämliche lück
i und muß ich nun auch meinen undern verſchaffen, n würde
ich reveln meinem eigenen Ute Von innigſtem Herzen anke ich
euch für alles, was ihr bisher für meine Kinder habt; ich kann
euch das niemals In meinem Cben hinreichend vergelten. ber ihr
egrei ge ſelbſt, daß ich nun für die atholiſche Erziehung mit en
mir Gebote ſtehenden Mitteln ſorgen muß Die proteſtantiſchen
Pflegeeltern werden wohl, wenn ſie echtlich enkende Menſchen ſind,
dieſe Gründe würdigen wiſſen und der katholiſchen Erziehung N
In den Weg egen Vielleicht würden ſie ogar, da ſie die Hinder ad⸗
optieren wollen, nach wie vor für den leiblichen Unterhalt ihrer Lieb
inge ſorgen, etwa . einer katholiſchen Erziehungsanſtalt. Welcher
von den drei Beichtvätern richtigſten gehandelt hat, iſt chwer
agen, da Qus den gema  en Angaben nicht lar hervorgeht, auf
EWeiſe ſicherſten und bequemſten die katholiſche Kindererziehung
erreicht ird Der 2 Beichtvater iſt ge  5 adikal Heine
Abſolution, bis daß die katholiſche Erziehung begonnen hat, das War
ſein Entſcheid. Eine derartige Strenge wäre notwendig, wenn onſt
die atholiſche Erziehung nicht erreicht würde Der zweite Beichtvater
hat ſummari und nicht klug gehandelt. Die Bedingung nämlich,
die Sache bald ins Reine bringen, iſt viel allgemein gehalten,
zuma für eine infache Frau, wie die Pönitentin iſt Da müſſen ſchon

beſtimmte Vorſätze erlang werden. Nicht viel klüger iſt auch
der dritte Beichtvater geweſen; denn die Bedingung, „ſobald die
Verhältniſſe erlauben“, iſt ebenfalls unbeſtimmt und dehnbar
Wie mir ſcheint, kann der vorliegende Fall überhaupt kaum richtig Im
Beichtſtuhl erledigt werden, da der Beichtvater in den ſeltenſten Fällen
eine genügende enntni des wahren Sachverhaltes und der beſten



aminpendenden Mittel aus den Ausſ agen 90 ſchlichten Frau erlangenkann. Es Are Li  iger, enn der Beichtvater von der Frau ſich das
glaubwürdige Verſprechen geben ieße, die Sache außerhalb der E
mit ihrem Seelſorger beſprechen Dieſer enn die rts und Per
ſonenverhältniſſe und kann daher auch mit Rat und Tat die katho
liſche Erziehung der beiden Kinder wirkſam befördern.

Bei dem zweiten, oben angeführten 65  alle darf der katholiſche Pole
ſeiner rau nicht nachgeben. Die von der Frau geſtellte Bedingung iſt
unannehmbar. Mit n ihm Gebote ſtehenden Mitteln muß Er den

ſeinen fünf Indern begangenen Frevel gutmachen Freilich können
ihm die Landesgeſetze und die Hartnäckigkeit ſeiner Frau Abei ehr
hinderlich ſein. So beſtimmt das öf

＋

— —— zitierte Reichsgeſetz In
„Nach der Vollendung des Lebensjahres dem unde die Ent⸗
ſcheidung arüber 3uU, welchem religiöſen Bekenntnis C8 ſich halten
will. Hat das Hind das zwölfte Lebensjahr vollendet, ſo kann Ee8 nicht
gegen ſeinen illen In einem anderen Bekenntnis als bisher Erzogenwerden.“ Würden alſo die über zwölf Jahre en Kinder, vielleicht von
der Utter aufgeſtachelt, ſich weigern, katholiſch 3 werden, ſo könnte
der Vater uuu mehr moraliſch, durch Ermahnung und Bei
iel, auf die Kinder einwirken. Verſpräche EL dies nach beſten Kräften
3 tun, ſo könnte ELr mit ott und der wieder ausgeſöhnt werden.Soweit aher die Landesgeſetze dem Vater die freie Erziehung gewähren,
mu er trotz des Widerſpruches ſeiner Frau die katholiſche Hinder—
erziehung durchſetzen, n könnte ihm der Sakramentenempfang nichtgeſtattet werden. Der Beichtvater muß alſo, richtig entſcheiden
können, auch die Landesgeſetze über die religiöſe Erziehung ennen.

eiz Dr Prümmer B.,

Mitteitungen.
An dieſer werden nfragen die Redaktion erledigt,die allgemeines Intereſſe beanſpruchen können;

gekennzei net.
ſie ſind durch ein E (9

(Die Präſentation nach dem odex und öſterreichiſchem Parti⸗
kularrecht.) Bereits bor TId des C0d jur Cd wichen die Präſen
ationsmo dalitäten des öſterreichiſch artikularrechtes vom allgemeinen
kano niſchenE ab Nach dem Tridentinum Sessio 24, de ref., CMD 18,
iſt bei ründen freier biſchöflicher Verleihung und geiſtlichen Patro⸗
nate. in jedem rledigungsfalle eine Bewerbung (Konkurs) USzZu⸗
reiben. Die Bewerber ſind prüfen und Unter den Approbierten
hat der geiſtliche Patron die persond dignior präſentieren. Der Laien⸗
On hat das Recht, eine Perſönlichkeit 3u präſentieren, die geprüft
ird und wenn ſie als würdig und tauglich befunden worden iſt, auch
vom Biſchof iſtitutert wird Die Einzelprüfung für die erledigten Bene⸗


